
 

Beschlussvor lage 
 
 

 
Be ra tungsfo lge  

 
   

Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeit Zuständigkeit 

Ortschaftsrat 
Nordschwaben 

05.02.2020 Ö Beschlussfassung 

 
N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung  
 

 
 

Verhand lungsgegenstand   

Wettbewerb: Unser Dorf hat Zukunft 

 
Besch lussvo rsch lag  
 
Der Ortschaftsrat beschließt, ob der Ortsteil Nordschwaben sich für den 27. 
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft / 2020-2022“ anmelden soll oder nicht.  
 
  
 

 
An lagen  
--    
 

 

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum 

OV Nordschwaben NDW/66/2020 27.01.2020 
   Verfasser/in Aktenzeichen  

Sven Kuhlmann   
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In te rne  P rü fung  

1. Finanzielle Auswirkungen 
1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen 
 x ja, in Höhe von Betrag Euro  ? 

 
 nein 

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten 
  ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro 

 
x  eventuell 
 

 Erläuterung:  noch nicht vorhersehbar 
      
 

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung  
 im laufenden Haushaltsjahr 
  ja  

 
 nein 

 in der mittelfristigen Finanzplanung 
  ja  

 
 nein 

unter 
Kostenstelle Name der Kostenstelle 

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei 
  ja 

 
x nein 

 Erläuterung: 
      

2. Personelle Auswirkungen 
  ja x nein 

 
 Erläuterung  

      
 

3. Nachhaltigkeits-Check 
  ja, vergleiche Anlage  x nicht erforderlich 
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Er läu te rungen  

In diesem Jahr beginnt der 27. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. 
Der Wettbewerb läuft von 2020 – 2022. 
 
Die Informationsveranstaltungen dazu laufen bereits. 
Eine Anmeldung müsste bis spätestens Mitte Mai erfolgen. 
 
Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Gemeinden oder Gemeindeteile mit 
überwiegend dörflichem Charakter und bis zu 3.000 Einwohnern. 
 
„Unser Dorf hat Zukunft“ ist ein Bundeswettbewerb. 
Beurteilt werden Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen eines Dorfes, soziale 
und kulturelle Aktivitäten, die Baugestaltung und Siedlungsentwicklung sowie die 
Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft. 
 
Als Teilnahmezuschuss soll jedes teilnehmende Dorf eine Aufwandsentschädigung von 
3.000 Euro erhalten. 
 
Es gilt nun zu entscheiden, ob man eine Teilnahme in Erwägung ziehen soll. 
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